
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/5/20 87/12/0076
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.05.1992

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §10 Abs1;

BDG 1979 §11 Abs1 Z2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 87/12/0082

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage, ob ein provisorisches Dienstverhältnis vorliegt oder nicht, kommt es nicht auf den Zeitpunkt

der Antragstellung des Beschwerdeführers auf De@nitvstellung (oder des Einlanges dieses Antrages bei der

Dienstbehörde erster Instanz), sondern auf den nach § 11 Abs 1 Z 2 BDG 1979 als frühesten für die De@nitivstellung in

Frage kommenden Zeitpunkt iSd § 11 Abs 1 Z 2 BDG 1979 an.
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